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Erläuterungen zum Tarifvertrag 

 
 

 

„Einmalige Sonder-Zusatzzahlung 
nach § 3 Nr. 11a EStG“ im März 
2022 
 
Diese haben alle mittlerweile erhalten, 
die am 1.1.2022 angestellt waren und 

am 31.3.2022 im Dienst der DAK-G stehen und in 
der Zeit vom 1.4.2021 bis 31.3.2022 mindestens ei-
nen Tag Anspruch auf Gehalt hatten. Als „ruhendes 
Beschäftigungsverhältnis“ gilt dabei nur eine Beurlau-
bung und die Altersteilzeitbeschäftigung in der Frei-
phase. Teilzeitbeschäftigte erhalten den vollen Betrag.  
 

ver.di-Vorteilsregelung verbessert 
 
Um in 2022 und 2023 je einen weiteren 
freien Tag zum ver.di-Bildungstag zu er-
halten, ist die Mitgliedschaft am 1. Mai 
des jeweiligen Jahres Voraussetzung. 

Nach dem jetzt unterzeichneten Tarifvertrag kann der 
Nachweis der Mitgliedschaft auch nach dem 1. Mai 
erfolgen und damit der freie Tag beantragt werden. 
Wichtig ist dabei, am 1. Mai des jeweiligen Jahres 
ver.di-Mitglied zu sein. Die Bescheinigung kann über 
ver.di Vorort angefordert oder über 
https://www.verdi.de/service/meineverdi selbst ausge-
druckt werden.  
 

Sonderzahlung „Weihnachtsgeld“ – 
jahrelange Baustelle geschlossen 
 
Im Jahr 2022 erhöht sich die Sonder-
zahlung, also das Weihnachtsgeld für 
die ersten 6 Beschäftigungsjahre auf 

80% von heute 40% bzw. 75%. In 2023 erhalten 
dann alle ab dem ersten Beschäftigungsjahr 100% 
der jeweiligen Vergütung. Damit haben wir auch bei 

unseren jungen Kolleg*innen endlich für Gerechtig-
keit gesorgt.  
 

Vorübergehende Ausübung einer 
höherwertigen Tätigkeit gemäß       
§ 12 DAK-Tarifvertrag 
 
Am Beispiel „Kundenberaterin vertritt 
Leiterin eines Servicezentrums über ei-

nen längeren Zeitraum“: für die vorübergehende Aus-
übung einer höherwertigen Tätigkeit (nach mehr als 
22 Kalendertagen) wird nun die tatsächliche Vergü-
tung dieser Tätigkeit als persönliche Zulage gezahlt; 
nicht mehr wie bisher nur eine Vergütungsgruppe. 
Zusätzlich wird nun diese Zeit der „vorübergehenden 
Tätigkeit“ als Erfahrungszeit angerechnet, wenn sich 
diese Kundenberaterin anschließend auf die höher-
wertige Stelle bewirbt. Damit wurde eine weitere 
langjährige Baustelle geschlossen und für Gerechtig-
keit gesorgt.  

 
Neue Gehaltstabellen  
 
Die neuen Gehaltstabellen für 2022 und 
2023 sowie die Ausbildungsvergütun-
gen sind nun veröffentlicht.  
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